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Anlagen 

Haushattlsatzung der Lllnde9hauptaudt Magdeburg flir das Jahr 2014 

Zl.l der vorgelegtGn HausnaltNetzung für das Haushaltsjahr 2014 ergeht toi.. 

gende Entsc:heldLmg: 

Di• Hau1hllltasatzung 2014 !<ann vollzogen werden. 

Bagri.indung: 

1. 

Otr Stadtrat der Landeshauptstadt Mlagdeburg hat am OSl.12.2013 die Haus

haltssatzung 2014 beschlossen. Mit Bericht vom 18.12.2013, hier etng1Q1n-

11en am 20.12.2013, legte die Lande!Shauptstadt dem Lanc1e11verwaltungsamt 

die HauahaltssattunQ :z.ur Prüfung vor. 

Genehmtgun91pflichtlge Beatandteile sind In der H1usha!teeatz1.1ng 2014 

nicht enthalten. 

II. 

Nach § eo Abs. 3 Setz 1 GO LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in 

P:1n1.1ng und Rechnung der Ertrage und Aufwendungen (crgebniaheuehalt) 

ausz·..agleioMn. Nach s.iz 2 dieser Vorschrift ist er ;ausgegllehen, wenn dl• 

Erträge die Höhe der Aufwendungen •mitc:hen. Oie Veu-pflicl'ltung zum Haus

lialtaausgleich ist ein b•sonderer Ausdruck dea Gebotes1 gemäß § 90 Abs. 1 
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Satz ·1 GO LSA die stetige Erfüllung der kommunalen A1..fgaben zu sicherl"I . Die Landeshauptstaat 

hat danach llire Haushaltswirtscha1l so zu planen u11d zu füflren 1 dass sie die il"1r obliegandan A1Jf· 

gaben dauerhaft watlrnehmen kann. 

Der Ergeonisplan der Landeshauptstadt f·.:ir das Haushaltsjahr 2.014 we!St beim Jsihresergebnls 

einen Überschuss In Höhe von 53.097 EUR aw~ und steht demnach mit dem Grundsatz. des 

HaushsltMtJSQleichs im Eirik.leng_ 

Die Zuweiaunge11 nach dem FAG Mt die LandeshaupMadt 21nhar.d des Otientierung~datenerlae· 

ses des MF LSA vom 29.11.2013 veral'lschlagt. Mitt!er.vei:e liegt nun die ~ktualisierte Orlentleru1ig 

vom i 6. i 2.20i 3 vor. Demn~ch erh~lt die Landosh;iupt!ttadt Magdeiburg lrr. Vlilrghilich zL1 den An-· 

sätzen des vorgelegten HaushaltsplanG c~. I, 1 Mio. E.UR niedrigere Sct1lüsselzuweisungen als 

eingeplant. Sofern dieser Minderertrag durch die Stadt nicht im Rah1"1'1$h des H9U$ha.ltsvoUzugs . 

eingesport werden kann, bedarf es der inanspruchnahme der aus Überschüss~n cies ordentiichen 

Ergebnissea gebildetan Rückiage . Auch in dies~m Falle i$t jedoch von .einem au~gegHch~11en 

H~usha!t auswgehen (vgl. Klang/Guridlach/Kirchmer. Kommentar zur Gemeindeordnung Sach· 

se1'1--Anhalt, § 90 Rz. 13). 

Die :nittelfrlstige Ergebn:splanung hat sich gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 GemHVO Doppik ebenso arn 

Grundsatz das § 90 l\bs. =1 00 LSA aus.zurichten. Sie ist für di~ ein.itelnen Jahre in den crträgen 

und Au'fwend1mgen ausgeglichen zu planen (§ 90 Abs. 3 Satz 2 GO LSA). 

L.a1Jt der mlttelfristlgen Ergebni5planunw aer Landeeti:awptstedt sollen die Oesamtbeträga der or· 

dent!ieheil Erträge jlilw~if• die Gesamtbeträge cllilr ordentlichen Auf1..vendung11n in dan Jahren 

2015-2017 Liberstelg-en. Zukunftige Einschränkungen in der finanzieller, Leist1mgsfähi~keit zur 
SLetlgen ErfCtllung ihrar Au·t'gabE:n s:no derzeit beJ deir Landa~h3t1ptstadt Magd0burg nicht iu er· 

1Aiart;en. 

GefTläß § 8 Abs. 3 S. 1 GemHVO Doppik hat sich die niltteifristiJe Finanzplanung am GruMsat.7-

des§ 90 Aba . 3 GO LSA auszuricl1tEi1i. Ei~ahlungen und A.uszehlrnigen sollen ausgeglichen ge

plant werden (S. 3). In der rnittelfrlstlgen FinP.1:-v:plam.inll der L.andeshauptetadt Magdeburg über

steigt der Cesamtbetrag der Auszahlungen den Gesamtbetrag der Einz~hlungen bis zurri Jahr 

2015, so dass die Soll-VcrscMft des § 8 Abs. 3 S. ~· Gem HVO Doppik r:lcht alngeli~lten wird. P..b 

dem .Jahr 2016 wird hingegen ein beträcht.liotler FinanzmlttelOberf.llcrtUss prognostiziert. 

Die i..:1mC1esha:.rpt~·tad t Magdeburg ist derzeit ir der Lage, aus ihtet 1a ... fenden Verwaltungstetigl<eit 

s.ämllicM lnvestitionsm;ßnahrnan z:u finanzieren. Die Tilgungsleistungen - in der Kamerali1>tlk 

Cl~irch Pflk:htzufrllrn.inger: in den Vermögensha~1shart abg~aichert - werden hingegen iltl ,J;;hr 2014 

riur In etwa zu drei Vierteln er.ivirtschafld. Z1Jm Ende des Haushatt::1jahres 2014 wird hletdurch 
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eine Reduz:ie1i.Jng des Finanzmittefbestandes um cc-i. 10,0 Mio. EUR erwartet, was mit einer Zll·· 

!lättlü::hen lnansprnchnahme von Liquiditätskrediten einhergeht. 

Unabhängig von den genannten Feststellungen ist. weiterhin nicht ersichtlich. dass clie Lend~s

hauptstadt mUtelfristig darstellen kann, wie die aus kameralen Altfehlbeträgeri resultierenden Ver

bindlichkeiten zurückgeführt werden können. Da Ober den zur entsprechender'! Anordtiung in 1'.ler 

VerfllglJng vom 21.01.2013 eingelegten Widerspruch der Stadt noch nicht abschließend eritschle

de-n werden konnte. bsdarf es hierzu im Rahmen der Haushaltssat::un{;J 2014 !<einst weitl!!ren Aus· 

rurmmgen. 

Hinweise: 

• Die LQndeshauptstadt d:ari zuscliüsse an Ur:teme11m~n nur leisten, wenn oiese keine Seihllfe 

darstelle11 od~r im Rahmen eines Notifi2:ir.>lrungs11ertahr1ö1ns dl1reh die EU··Kommlsslon geneh

migt worden sind. 

• Zu den Wirtschaftsp!änen und zum Ste:lenplan bleiben gesonderte VerfUgungen vorbehalten. 

• Di~ Llj!ndeshauptstadt wird gebetsin, zukünftig bei der tabellarischen Darste!IL1t'lg dM Gessmtfl

nanzpianes den vorausslchtHchen Anfa11g~· bzw. Endbestahd an Finanzmitteln des Jeweiligen 

Haushaltsjahtes anzugeben. 

R.echtsbehelfsbelehrung; 

C.;egen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats; ri~ch Bekanntgabe schrlftli.;h od!'r tllr Mie

derschrift Wlderspruch beim L.ande3verwsiltungsamt In Halle (Saale) erhoben wardsn. 

Im Auftrag 
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